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1 Anlass und Zielsetzung 

 
Der Gebäudekomplex Ringstraße 8 soll, in Verbindung mit dem weiteren Gebäude der Pestalozzistraße 103, 

abgerissen werden. Stattdessen ist hier und auf dem Areal der Pestalozzistraße 103 eine Wohnbebauung 

geplant. Bis vor kurzem hatte eine Maschinenfabrik in der Ringstraße 8 noch ihren Betriebssitz. Im Gebäude 

der Pestalozzistraße 103 waren bis vor ca. zwei Jahren noch Flüchtlinge untergebracht. 

Der Abgrenzungsbereich der Untersuchungsfläche umfasst ca. 2.699 m². 

 

1.1 Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung / Voruntersuchung 

Aufgabe der artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung ist es zu klären, ob in Zusammenhang mit der 

Planung Konflikte für den Artenschutz nach § 44 BNatSchG berührt werden. 

Im Rahmen dieser Voruntersuchung wurde die Vorhabenfläche nun auf eine potenzielle Habitateignung für 

Arten bzw. Artengruppen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. für europäische Brutvogelarten hin über-

prüft. 

Diese Vorprüfung bildet die Beurteilungsgrundlage, um ein mögliches, vertiefendes Untersuchungserfordernis 

für die zuvor genannten, artenschutzrechtlich relevanten Arten- bzw. Artengruppen im Rahmen der überprüf-

ten Biotopstrukturen beurteilen bzw. benennen zu können. 

 

Die Habitatprüfung erfolgte am 29.03.2019. 

 

1.2 Ablaufschema artenschutzrechtlicher Untersuchungen 

In Zusammenhang mit der Genehmigung der Planung sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. Aufgrund des § 44 

BNatSchG sind somit Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Belangen vorgeschrieben. 

 

Nach dem BNatSchG ist für das Vorhabengebiet zu prüfen, ob lokale Populationen streng geschützter Arten 

des Anhangs IV der FFH-RL, europäische Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 

1 Nr. 2 aufgeführt sind (BArtSchV), erheblich gestört bzw. beeinträchtigt werden. Eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch vorhabenbedingte Störwirkungen der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert (§ 44 BNatSchG). 

 

National besonders geschützte Arten sind gemäß § 44 (5) BNatSchG in der Eingriffsregelung zu berücksichti-

gen. Im Zuge des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB muss die naturschutzrechtliche 

Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB nicht beachtet werden. 

 

Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums brauchen die Arten einer saP 

nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit 

hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 
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Mit Hilfe der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird nachfolgend geklärt, ob durch das geplante Bau-

vorhaben eine Betroffenheit für die o. g. streng geschützten und hier planungsrelevanten Arten vorliegt, die 

einen der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 – 3 BNatSchG erfüllt. 

 

Hierbei legt der § 44 Abs. 1 BNatSchG fest: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche  Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).“  

 
Soweit Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlägig sind, ist gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG für die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten zu prüfen, ob 

die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Abb. 1: Ablaufschema artenschutzrechtliche Prüfung. Quelle: Kratsch, D., Matthäus, G., Frosch, M. (Juni 2018) 
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2 Lage und Bestand 

2.1 Lage und Abgrenzung im Raum 

  

Abb. 2: Abgrenzungsbereich der Vorhabenfläche, Flurstück 
Nr. 3116/4 mit den Gebäuden Ringstraße 8 sowie Pestaloz-
zistraße 103. Kartengrundlage: bereitgestellt durch das 
Stadtplanungsamt Fellbach (2019) 

Abb. 3: Lage der Vorhabenfläche im Raum (siehe roter Kreis). 
Kartengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) 
der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, (2019), 
modifiziert 

 

2.2 Bestand 

Die Untersuchungsfläche ist nahezu vollständig versiegelt, mit Ausnahme einer kleinen Fläche im Nordosten, 

die von einer ca. 10-12 m hohen Kiefer überstanden ist. Auf den überbauten Flächen befindet sich zum einen 

ein mehrgeschossiges Hauptgebäude mit Walmdach, das auf allen Seiten kleinere Dachgauben aufweist und 

auf der Südseite zudem im Dachgeschoss eine größere Dachgaube bzw. ein sogenanntes „Zwerchhaus“ be-

herbergt. An dieses Hauptgebäude schließen sich unmittelbar im Norden und Osten zum anderen einge-

schossige Werkhallen (Ringstraße 8) an. Verbunden durch einen asphaltierten Hof, folgt ein weiteres Gebäu-

de, das zwei Geschosse aufweist und im ersten Stock zudem einen nach Süden exponierten Balkon beher-

bergt. Dieses Gebäude wird der Pestalozzistraße 103 zugeordnet. Bis vor zwei Jahren waren in diesem Ge-

bäude noch Flüchtlinge untergebracht. Westlich zu diesem Gebäude folgen weitere, eingeschossige Gebäu-

deeinheiten, die als Garagen bzw. kleinere Lagerhallen Verwendung fanden. 
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Abb. 4: Realnutzung der Untersuchungsfläche mit dem Hauptgebäude, Ringstraße 8 (siehe Ziffer 1) sowie dem südlich angren-
zenden Nebengebäude, Pestalozzistr. 103 (siehe Ziffer 2). Kartengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, (2019), modifiziert 

 

 

3 Schutzgebietskulissen nach BNatSchG/NatSchG 

Eine Datenabfrage bei der LUBW Baden-Württemberg (online Kartendienst) ergab kein Vorliegen entspre-

chender Schutzgebietsausweisungen innerhalb des Eingriffsbereichs, des Weiteren nicht im benachbarten 

Umfeld. Es sind somit keine Schutzgebietskulissen nach BNatSchG/NatSchG betroffen. Die Legende zu den 

Schutzgebietskulissen kann der Anlage am Ende des Berichtes entnommen werden. 
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Abb. 5: Schutzgebietskulissen nach LUBW inklusive Biotopverbund und FFH-Mähwiesen. Lage der Untersuchungsfläche - siehe roter 
Kreis. Kartengrundlage: Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 
modifiziert (2019) 

 

4 Hinweise auf Vorkommen europarechtlich und besonders geschützter Arten 

 

Methodik: 

Die Begehung erfolgte am Freitag, den 29.03.2019. Hierbei wurde das Gebiet in einer 1,5 h währenden Bege-

hung auf ein Vorliegen potentieller Habitate für europarechtlich und besonders geschützte Arten bzw. auf 

eine aktuelle oder auch zurückliegende Nutzung durch die vorgenannten Artengruppen überprüft. Ein Mitar-

beiter des zukünftigen Projektbetreibers, der auch der gesamten Relevanzbegehung beiwohnte, gewährleiste-

te einen freien Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten inklusive Keller- und Dachgeschosse. Die Untersuchung 

erfolgte auf Sicht bzw. fallweise unter Zuhilfenahme eines Fernglases. Zum Zwecke der Visualisierung wurden 

ergänzend Fotos von der Begehung gemacht. 

 

4.1 Vögel 

Ergebnis: 

Gebäude- und Nischenbrüter  

Das Vorhabengebiet weist für Gebäude- und Nischenbrüter eine potenzielle Habitateignung auf.  
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Hauptgebäude - Ringstraße 8: 

An den Außenfassaden des Hauptgebäudes sind dies insbesondere die dachnahen Bereiche entlang der Re-

genrinnen aber auch Dachvorsprünge, alte Rollläden aus Holz, Fensterstürze oder Gesimse sowie stellenweise 

beschädigter Fassadenputz bzw. die darunter sichtbaren Holzbalken. Diese Löcher im Fassadenputz bieten 

potenzielle Nistmöglichkeiten für Gebäude- und Nischenbrüter. 

 

Sämtliche Innenräume, eingeschlossen der Dachstuhl als auch die Kellergeschosse, wurden auf eine aktuelle 

bzw. zurückliegende Nutzung durch Gebäude- und Nischenbrüter hin untersucht. Im Dachgeschoss des 

Hauptgebäudes fanden sich auf der südwestlichen Seite drei stark mumifizierte, tote Tauben bzw. deren Ske-

lette, vertrockneter Vogelkot und einzelne Taubenfedern. Hinweise über eine aktuelle Nutzung durch Gebäu-

de- und Nischenbrüter und insbesondere Tauben lagen jedoch nicht vor. Die übrigen Bereiche des Hauptge-

bäudes waren dagegen ausgeräumt bzw. besenrein und erbrachten keine weiteren Hinweise zu einer aktuellen 

oder auch zurückliegenden Nutzung durch diese ökologische Gilde. 

 

Garagen- und Lagerhallen südlich benachbart zum Hauptgebäude, Ringstraße 8: 

Die im Süden an das Hauptgebäude folgenden, eingeschossigen Garagen und Lagerhallen wiesen über deren 

Toren bzw. im Übergangsbereich zwischen dem einzelnen Tor und dem nachfolgenden Bodenestrich Zwi-

schenräume auf, die nicht abgedichtet waren. Auch hier lagen potenzielle Einflugöffnungen für diese Gilde 

vor. Die Innenräume zeigten an den Wänden und Decken einzelne Löcher im Mauerwerk oder die Wände wie-

sen stellenweise frei stehende Stahlträger oder auch Holzbalken auf. Auch hier war eine potenzielle Eignung 

für Gebüsch- und Freibrüter vorliegend. Nutzungsspuren waren aber nicht nachweisbar. Die Garagen und 

Lagerhallen wurden ebenfalls besenrein vorgefunden. 

 

Gebäude - Pestalozzistraße 103:  

Auch die Untersuchung dieses Gebäudes erbrachte keinerlei Hinweise oder Nutzungsspuren zu Gebäude- oder 

Nischenbrüter. Wie zuvor waren auch hier sämtliche Geschosse besenrein und frei von Kotspuren oder auch 

anderen Nutzungsspuren wie Mumifizierungen oder gar Nachweisen zu Individuen. Eine potenzielle Einflug-

möglichkeit existierte jedoch bei den alten Briefkästen, die an der Fassade in Richtung Pestalozzistraße an-

gebracht sind. Einzelne Schlitzklappen der Kästen fehlen und sind somit offen. Gebäude- und Nischenbrüter 

können über diese Öffnung möglicherweise in das Innere des Gebäudes eindringen. 

Die Außenfassaden, insbesondere die Südseite, sind stellenweise stark beschädigt und weisen größere und 

kleinere Löcher im Wandputz auf. Unterhalb der Balkonverblendung (Südseite) verläuft horizontal eine stark 

verrostete Regenrinne, die von Querstreben aus angerostetem Stahl getragen werden. Diese Nischen können 

des Weiteren als potenzielle Habitate für Gebäude- und Nischenbrüter angesprochen werden, neben den all-

seitigen Dachvorsprüngen des Flachdaches, mit darunterliegenden Holzsparren. Das Dach selbst schließt mit 

einer Blechabkantung ab. Die schmalen Zwischenräume zwischen den Dachsparren und der Blechabkantung 

bieten kleinere Nischen und Zwischenräume, die Gebäude- und Nischenbrüter als potenzielle Nistgelegenheit 

nützen können. 
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Gebüsch- und Freibrüter 

Das Untersuchungsgebiet ist, wie zuvor erwähnt, nahezu vollständig versiegelt. Lediglich ein Nadelgehölz 

(Kiefer) mit einer Wuchshöhe von ca. 10-12 m befindet sich an der Ringstraße, Ecke Pestalozzistraße. Ge-

schuldet diesem Umstand, ist von einer untergeordneten Eignung des Gebietes für Gebüsch- und Freibrüter 

auszugehen. 

 

Höhlen- und Halbhöhlenbrüter: 

Im gesamten Untersuchungsgebiet liegen keinerlei Gehölzstrukturen vor, die Baumhöhlen oder Baumspalten 

aufweisen. Auch die visuelle Überprüfung der Kiefer, unter Verwendung eines Fernglases, ergab keine Nach-

weise zu Baumhöhlen oder Baumspalten. 

 

Bodenbrüter: 

Nachdem die Untersuchungsfläche nahezu vollständig versiegelt ist, können potentielle Habitate für Boden-

brüter ausgeschlossen werden. 

 

 

Konfliktbewertung: 

Das Vorhabengebiet generiert lediglich für Gebäude- und Nischenbrüter eine hohe potenzielle Eignung. Diese 

zuvor beschriebenen, potenziellen Habitate bieten insbesondere Haussperlingen, Mauersegler, Hausrot-

schwanz aber auch Bachstelze, Tauben wie Ringel-, Türken- oder auch Straßentaube und u.U. auch einge-

schränkt einzelnen Greifvögeln wie bspw. Turm- oder Wanderfalken, mögliche potenzielle Fortpflanzungsstät-

ten.  

Nachdem das gesamte Gebäudeensemble bis zur Realisierung der Planungsabsicht aber nicht vollständig 

verschlossen bzw. abgedichtet werden kann, wird eine Brutvogelkartierung mit Schwerpunkt Gebäude- und 

Nischenbrüter empfohlen. 

Eine Berührung von Verbotstatbeständen gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann nach Abschluss einer 

Brutvogelkartierung mit Schwerpunkt Gebäude- und Nischenbrüter beurteilt werden. 

 
Hinweis: Es wurden bereits 2 Begehungen - Brutvogelkartierungen - im Vorfeld durchgeführt. 
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4.2 Fledermäuse 

Ergebnis:  

Die Artengruppen der Vögel, hier der Gebäude- und Nischenbrüter, als auch die Fledermäuse, hier die 

gebäudeaffinen1 Fledermausarten, belegen ähnliche, ökologische Nischen, so dass auch im Hinblick auf 

gebäudeaffine Fledermausarten eine hohe potenzielle Quartiereignung angenommen werden kann. Die 

Begehung am 29.03.2019 erbrachte aber keine Hinweise auf eine aktuelle oder insbesondere auch eine 

zurückliegende Nutzung durch gebäudebewohnende Fledermausarten. Die gesamte Untersuchungsflä-

che wies keinerlei Kotspuren (Kotpellets), Nahrungsreste wie Insektenflügel oder Chitinpanzer o.ä., mu-

mifizierte Tiere oder gar Urin- oder Körperfettspuren auf.  

 

Konfliktbewertung: 

Quartiere 

Quartiere respektive Fortpflanzungsstätten (Wochenstuben) können zu gebäudebewohnenden Fledermausar-

ten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher ausgeschlossen werden. 

 

Jagdhabitate 

Das Untersuchungsgebiet weist keine Jagdhabitat-Eignung auf. Gehölzstrukturen, die reiche Insektenauf-

kommen generieren könnten, fehlen zur Gänze.  

 

Eine mögliche Berührung von Verbotstatbeständen gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann erst nach 

Durchführung einer Detektoruntersuchung (Messung der Flugaktivität bzw. Ausflugskontrolle) bewertet 

werden. 

 

 
4.3 Weitere artenschutzrechtlich relevante Arten bzw. Artengruppen 

Ergebnis:  

Eine Betroffenheit weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Artengruppen kann ausgeschlossen 

werden. Die Vorhabenfläche ist nahezu vollständig versiegelt. Weitere Habitate bzw. Habitatkomplexe liegen 

nicht vor.  

Konfliktbewertung: 

Eine Konfliktwirkung wird für weitere, artenschutzrechtlich relevante Arten bzw. Artengruppen ausge-

schlossen. Vertiefende Untersuchungen sind daher nicht erforderlich. 

Eine Berührung von Verbotstatbeständen gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG wird ausgeschlossen.  

 
  

                                                 
1
 Gebäudebewohnende Fledermausarten 
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5 Fazit 
 

Die Relevanzuntersuchung führt zu folgender Schlussfolgerung: 

Auf Basis der beschriebenen, baulichen Gegebenheiten weist die Untersuchungsfläche eine potenzielle Eig-

nung für gebäudeaffine Artengruppen wie Vögel - hier Gebäude- und Nischenbrüter sowie gebäudebewohnen-

de Fledermausarten auf. 

Zur Abklärung, ob Fortpflanzungsstätten betroffen sind, werden vertiefende Untersuchungen für die Arten-

gruppen 

 Vögel - hier mit Schwerpunkt Gebäude- und Nischenbrüter und 

 Fledermäuse - hier gebäudebewohnende Arten  

empfohlen. 

Das Vorliegen einer artenschutzrechtlichen Relevanz nach § 44 BNatSchG kann für die Artengruppen der 

Vögel (hier Gebäude- und Nischenbrüter) und für gebäudebewohnende Fledermausarten nach Abschluss 

vertiefender Untersuchungen beurteilt werden. 

Es werden daher eine Brutvogel- und Fledermausuntersuchung empfohlen. 
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Anlage: Bildnachweise 2019, (M. Angster) 
 

 
Bild 1: Blick von Norden in Richtung Süden auf das stillgelegte 
Werksgebäude (Hauptgebäude) mit Walmdach, Dachgauben und 
Gesimsen an den Fassaden. Links im Bild eingeschossige Werks-
hallen. Das Gelände ist mit einem Stahltor vor unerlaubten Zutrit-
ten gesichert. 

 
Bild 2: Blick nochmals auf das Hauptgebäude mit benachbarten, 
eingeschossigen Werkshallen (links), angebunden an das Haupt-
gebäude  

 
 

 
Bild 3: Westseite des Hauptgebäudes mit Überdachung. Rechte 
Seite angrenzender, benachbarter Baukörper, außerhalb der 
Untersuchungsfläche. Blick nach Süden über die asphaltierte 
Hoffläche zu den nachgeordneten Garagen- bzw. Lagerhallen 

 
Bild 4: Nochmals vergrößerte Ansicht auf die südlich zum 
Hauptgebäude folgende Garage bzw. Lagerhalle der Vorhaben-
fläche 
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Bild 5: Blick in einen der Geschäftsräume des Hauptgebäudes 
ohne potenzielle Einflugöffnungen oder auch Nutzungsspuren zu 
Vögel oder Fledermäusen u.a. Die Räumlichkeit ist besenrein. Die 
Fenster links im Bild weisen in Richtung Norden 

 
Bild 6: Nochmals der Raum von Bild Nr. 5 mit Blick in Richtung 
Osten. Die Fenster rechts im Bild zeigen in Richtung Süden. 
Keinerlei Hinweise und Nutzungspuren zu gebäudeaffinen Arten 
wie Vögel oder Fledermäuse 

 

 
Bild 7: Ausgebaute, ehemalige Dienstwohnung (?) im oberen 
Geschoss des Hauptgebäudes, Ringstraße 8. Keine Einflugöff-
nungen nachweisbar, keine Nutzungsspuren gebäudeaffiner Arten 

 
Bild 8: Weitere Räumlichkeit im oberen Geschoss des Hauptge-
bäudes, Ringstraße 8 ohne Einflugöffnungen und ohne Nut-
zungsspuren durch gebäudeaffine Arten 

 
 

 
Bild 9: Dachstuhl des Hauptgebäudes, lediglich Staubpartikel und 
Lagermaterial, weder Hinweise auf eine aktuelle noch zurücklie-
gende Nutzung durch gebäudeaffine Arten. Potenzielle Einflu-
göffnungen sind durch Zwischenräume zwischen den Dachlatten 
und Dachsparren punktuell aber gegeben. Die Dachluke ist ver-
schlossen, Blick nach Westen  

 
Bild 10: Nochmals der Dachstuhl, siehe Bild 9. Der Dachboden ist 
besenrein, lediglich vereinzelt Staubpartikel und kleinere Stein-
chen 
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Bild 11: erste Dachgeschossebene, jedoch unterhalb des eigentli-
chen Dachstuhls. Räumlichkeit auf der Südwestseite des Haupt-
gebäudes, Ringstraße 8. Der Boden ist mit Taubenkot verunrei-
nigt. Die Luke bietet eine kleine Öffnung nach außen  

 
Bild 12: Dachgeschossebene - siehe auch Bild 11 - mit zwei 
skelettierten Tauben. Daneben stellenweise vertrocknete Kot-
spuren 

 
 
 

 
Bild 13: Dachgeschossebene, siehe auch Bild 11 u. 12 mit einem 
weiterem Fund einer mumifizierten Taube (Hautpartikel sind hier 
noch sichtbar) 

 
Bild 14: Weiterer Raum der Dachgeschosswohnung, sämtliche 
Fenster oder Luken sind verschlossen. Der Raum ist besenrein. 
Keine Hinweise auf eine aktuelle oder zurückliegende Nutzung 
durch gebäudeaffine Arten, Vögel oder Fledermäuse o.a. 

 
 

 
Bild 15: Briefkästen des Gebäudes Pestalozzistraße 103, Ostfas-
sade. Bis vor zwei Jahren wurde das Gebäude als Flüchtlingsun-
terkunft genutzt. Der rechte Briefkastenschlitz weist keine Klappe 
mehr auf und bietet eine potenzielle Einflugöffnung für kleinere, 
gebäudeaffine Vogel- oder Fledermausarten (siehe roter Pfeil) 

 
Bild 16: Nochmals die Briefkastenöffnung, hier fotografiert aus 
dem Gebäudeinneren. Die Öffnung bietet eine potenzielle Einflu-
göffnung. Hinweise auf eine aktuelle oder zurückliegende Nut-
zung lagen aber nicht vor 

 
 



Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung 
Ringstraße 8, Stadt Fellbach 

 

18 

 
Bild 17: Schäden am Mauerwerk des Gebäudes Pestalozzistraße 
103. Südfassade im Bereich des Balkons. Das Loch im Mauerwerk 
bietet allenfalls die Option für ein sporadisch genutztes Tages-
quartier für singuläre, gebäudeaffine Fledermausarten 

 
Bild 18: Nochmals Schäden am Mauerwerk des Gebäudes 
Pestalozzistraße 103. Hier ein weiteres Loch im Mauerwerk am 
Balkonboden 

 
 

 
Bild 19: Einziges Gehölz der gesamten Untersuchungsfläche. Die 
Kiefer befindet sich an der nordöstlichen Ecke der Vorhabenflä-
che, Ringstraße Ecke Pestalozzistraße 

 
Bild 20: Nochmals Blick auf die Kiefer an der Ecke Ringstraße / 
Pestalozzistraße. Links im Bild die eingeschossigen Werkshallen 
des Hauptgebäudes Ringstraße 8 
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Bild 21: Garage bzw. Lageralle südlich des Hauptgebäudes, Ring-
straße 8. Das eingeschossige Nebengebäude befindet sich an der 
südwestlichen Grenze der Vorhabenfläche 

 
Bild 22: Nochmals die Garageneinheit südlich des Hauptgebäu-
des Ringstraße 8, mit schräger Fensterluke am Garagentor - hier 
eine potenzielle Einflugöffnung für gebäudeaffine Arten 

 

 
Bild 23: Blick auf das zweigeschossige Gebäude - Pestalozzistra-
ße 103 (ehemalige Flüchtlingsunterkunft). Blick nach Westen 
über die asphaltierte Hoffläche der Vorhabenfläche. Links im Bild 
die Ostfassade. Rechts im Bild Nordfassade des Flachdachge-
bäudes 

 
Bild 24: Links im Bild nochmals das zweigeschossige Gebäude 
der Pestalozzistraße 103. Rechts im Bild (Hintergrund) das 
Hauptgebäude Ringstraße 8, rechts im Vordergrund die ange-
schlossenen eingeschossigen Werkshallen. Im Vordergrund ein 
weiteres, verschlossenes Werkstor 

 
 

 
Bild 25: Nochmals das zweigeschossige Flachdachgebäude, 
Pestalozzistraße 103 (ehem. Flüchtlingsunterkunft). Links im Bild 
der Eingang mit der Briefkastenanlage (siehe auch Bild 15). 
Rechts im Bild eine Betonmauer, die den Eingangsbereich der 
Pestalozzistraße 103 von den Hofflächen des übrigen Werksge-
ländes trennt  

 
Bild 26: Nochmals Blick auf die Ost- und Südfassade des Gebäu-
des Pestalozzistraße 103 mit Balkon  
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Bild 27: Rechts im Bild die Südfassade des Gebäudes Pestaloz-
zistraße 103 mit horizontal verlaufender Regenrinne unterhalb der 
Balkonverblendung (siehe roter Pfeil). Blick nach Westen 

 
Bild 28: Gebäudeabschluss entlang der Ringstraße 8 mit einge-
schossigen Werkshallen, angebunden an das Hauptgebäude 
Ringstraße 8. Blick nach Osten 

 
 

 
Bild 29: Südfassade des Hauptgebäudes Ringstraße 8 mit Dach-
gaube (roter Pfeil), beschädigtem Rollladen und Gesims 

 
Bild 30: Nochmals Detailausschnitt zur Dachgaube mit beschä-
digtem Rollladen, der potenzielle Einflugöffnungen für gebäude-
affine Arten beherbergt (roter Pfeil) 

 
 

 
Bild 31: Eingeschossige Fassadenansicht, der an das Hauptge-
bäude angebundenen Werkshallen, Ringstraße 8. Blick nach 
Süden auf die Pestalozzistraße 

 
Bild 32: Nochmals Blick auf die eingeschossige Fassade der 
angebundenen Werkshallen zum Hauptgebäude Ringstraße 8. 
Rechts im Bild wiederum die Kiefer (singuläres Gehölz im ge-
samten Untersuchungsgebiet). Blick nach Nordwesten  
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Bild 33: Westseite der Vorhabenfläche mit Blick auf das Gebäude 
Pestalozzistraße 103 und eines der Werkstore 

 
Bild 34: Südansicht zum Hauptgebäude, Ringstraße 8. Das 
Walmdach beherbergt eine Dachgeschossebene und darüber den 
eigentlichen Dachstuhlbereich, somit liegen zwei Ebenen im 
Dachbereich vor. Die Dachgauben befinden sich in der Dachge-
schossebene 

 
 
 



Marion Angster
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